
LANDGERICHT FRANKFURT AM MAIN

Geschäftsnr.: 3-0g O 2SlO4

Lt. Protokoll
verkündet am 06.07. 2OOs

JAe Genetin
afs Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelfe

- Beklagte -

S c h l u s s u r t e i t

IM NAIWEN DES VOLKES

ln dem Recäfss treit

der DB Energie GmbH,
vertreten durch ihre Geschäftsführer
Andreas p. Meyer, Frank fr4"uäi
Richard Hautsih uno ftromalöron,
Pfarer-perabo_pfatz 2, 60ät6 Frantfurt am Main,

Proz.-Bev.:

g e g e n

Proz.-Bqv.: Rechtsanwalt Dr. Brauner,
Mkoriastr. Zg, UT\Z bochum -

hat das Landgericht Frankfurt am Main - g. Kammer für Handerssachen -
durchVorsitzenden Richteram Landgericht N i c ke I

Handefsr ichter  Sal ler
Handelsrichter L e n lra r t

aufgrund der mündrichen Verhandrung vom 06.07.2005 fur Recht erkannt:

ErNclEelnoEru

o l Sep. 2t[5

- Kfägerin -
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Die Klage wird unter Aufhebung des Anerkenntnisvorbehaltsurteils vom
1 9.05.2004 abgewiesen.

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Das urteil ist gegen sicherheitsteistung in Höhe von 130 o/o der
beizutreibenden Kosten vorläufi g vollstreckbar.

- T a t b e s t a n d _



T a t b e s t a n d :

Die Parteien streiten um die Bezahlung von geliefertem Bahnstrom.

Die Klägerin, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG, ist Energiedienstleister

für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen gemäß $ 2 Abs. I AEG. Als Energiedienstleister

betreibt sie den Einkaul Verkauf und die Bereitstellung von elektrischer Energie zum

Betrieb von Triebfalrzeugen für den Zugverkehr im Gebiet der gesamten Bundesrepublik

Deutschland. Insoweit geht es um die Lieferung von 16,7 Hz-Bahnstrom.

Die Klägerin bot ihren Abnehmern den Strom gegen Zahlungeines Mischpreises oder

eines Preises nach dem Leistungs- und Arbeitspreismodell an.

Bei dem Leistungs- und Arbeitspreismodell setzt sich der Gesamtpreis aus zwei Bestand-

teilen zusarnmen, dem Leistungs- und dem Arbeitspreisanteil.

Der Leistungspreis ist das jährliche Entgelt dafür, dass der Stromlieferant dem Verbrau-

cher im Umfang seiner bestellten Leistung Erzeugungs- bz.w. Versorgungsanlagen (wie

zum Beispiel das 110 kv-Bahnstromnetz) vorhält, welche dieser jederzeit in Anspruch

nehmen kann. Der Leistungspreis ist unabhängig davon nt zahlen, ob Strom tatsächlich

verbraucht wird oder nicht.

Der Arbeitspreis ist das Entgelt ftir die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne tatsächlich

bezogene elektrische Energie. Er ist nur dann zttbezahlen, wenn elektrische Energie tat-

sächlich bezogen wird.

Dieses aus einer Leistungs- und einer Arbeitskomponente bestehende Preismodell leitet

sich aus der Kostenstruktur der Energiewirtschaft ab. Zur Versorgung von Abnehmern

mit elekrrischer Energie bedarf es nicht nur der Enichtung einer Erzeugungsanlage, son-

dern insbesondere der Errichtung eines technisch aufivendigen Übertragungs- und Vertei-

lungsnetzes. Ftir den Betrieb dieser Anlagen fallen bei dem versorgenden Unternehmen
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Kosten unabhängig davon an, ob der Abnehmer tatsächlich elektrische Energie ver-

braucht oder nicht. Von den Gesamtkosten der Stromversorgung sind etwa7} o/o frxe

,/ Kosten, die über den Leistungspreis an die Abnehmer weitergegeben werden. Die variab-

len, vom tatsächlichen Energieverbrauch abhängigen Kosten in Höhe von etwa 30 Yo der

Gesamtkosten entsprechen im Wesentlichen den Brennstoffkosten und werden über den

Arbeitspreis an die Abnehmer weitergegeben.

Aus dieser Struktur folgt, dass Abnehmer mit einer niedrigeren Abnahmemenge einen

spezifisch höheren Preis zahlen als Abnehmer mit einer hohen Abnahmemenge. Der

verbrauchsunabhängige Leistungspreis kann sich bei geringem Verbrauch nämlich nur

auf eine kleinere Abnahmemenge verteilen. Je weniger Kilowattstunden verbraucht wer-

den, desto stärker belasten verbrauchsunabhängige Bestandteile den Preis der einzelnen

Kilowattstunden.

Deshalb bot die Klägerin auch einen Mischpreis an, der durch Unterstellung einer erheb-
lich günstigeren Benutzungsstruktur (näimlich derjenigen eines Großkunden) die

verbrauchsunabhängigen Leisfungspreisbestandteile besser auf die Abnahmemenge ver-
teilte. Dadurch stellte sich ein geringerer spezifischer Preis ein, der für Kunden mit einer
niedrigen Benutzungsstundenzahl, wie die Beklagte, den Markteintritt erleichterte.

Den Mischpreis bot die Klägerin allen Güterverkehrskunden an, die eine Jatresbenut-
zungsdauer von weniger als 3.500 Stunden pro Jahr hatten, darunter auch der Beklagten.
Untemehmen mit einer darüber liegenden Jahresbenutzungsdauer - wie die Railion
Deutschland AG - wurden nach dem Leistungs- und Arbeitspreismodell abgerechnet.

Der Mischpreis betrug ursprtingli ch 6,749 CtlkWh und erhöhte sich imZugeder Umstel-
lung der für den Stromverbrauch maßgeblichen Abrechnungspunktes vom Unterwerk auf
die Oberleitung ab Januar 2002 auf 7,257 CtlkWh. Diese Preiserhöhung resultierte aus
der Reduktion der abrechnungsrelevanten Menge, weil mit der Umstellung des Abrech-
nungspunktes (Oberleitung) Leistungsverluste in Höhe von rund 7 o/o nichterfasst wur-
den- Diese nicht erfassten Verluste wurden über einen höheren Mischpreis kompensiert.
Für die Berechnung der Stromsteuer war jedoch die geringere, gemessene Menge ab
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Oberleitung maßgebend, weshalb alle Abnehmer eine geringere Stromsteuerbelastung

hatten.

Die Beklagte ist ein nach $ 6 AEG zugelassenes privates Eisenbahnverkehrsunterneh-

men, das seit seiner Gründung im JahreJ im Bereich des Schienengüterverkehrs nati-

onal und international tätig ist. Zur Erbringung der Güterverkehrsleistungen ist die Be-
klagte in der Bundesrepublik Deutschland auf die Benutzung des öffentlichen Schienen-
netzes der DB Netz AG sowie die Inanspruchnahme von 16,7 Hz-Bahnstrom angewiesen.

Am 23.1 I .2000 schloss die Klägerin mit d.rleinen Vertrag über die Lieferung
von 16,7 Hz-Bahnstrom für den Betrieb des Zugverkehrs auf den in Anlage 6 zum Ver-

trag genannten Streckenabschnitten (Bl. 2l d.A.). Wegen der Einzelheiten des Vertrages

wird auf Bl. 10-20 d.A. verwiesen. Durch Vereinbarung vom 01.03.2001 übertrug die

- mit Zustimmung der Klägerin den vertrag auf die Beklagte. Am 25 .06.2001
schlossen die Parteien einen weiteren Vertrag über die Lieferung von 16,7 Hz-
Bahnstrom. Beide Bahnstromlieferungsverträge wurden 2um31.12.2002 beendet.

Mit Schreiben vom 13.05.2002(Bl. 34-36 d.A.) forderte die Klägerin die Beklagte auf,
ihr Wahlrecht, ob der Bahnstrom gegen Zahlungeines Mischpreises oder eines preises

nach dem Leistungs- und Arbeitspreismodell geliefert werden soll, erneut auszuüben, da
sich die Höhe des Mischpreises auf 7,257 CtlkWh geändert hatte. Die Beklagte wählte
mit Schreiben vom 27.05.2002 die Mischpreisvariante.

Die Klägerin lieferte der Beklagten den vereinbarten Strom und stellte ihr den gewählten
Mischpreis für die Monate Juni bis Dezember 2}}2inRechnung (81.33-44 d.A.). Die
Beklagte kürzte die Rechnungen für Juni über € fI1BI. 33 d.A.) um € a!,
(20 o/o) und für Juli über € - (Bl. 39 d.A.) um € llf Aus den beiden
Rechnungsktirzungen ergibt sich die Klageforderung in Höhe von € I die die

Klägerin mit der vorliegenden Klage gegen die Beklagte geltend macht. Die übrigen

Rechnungen bezahlte die Beklagte vorbehaltlos in voller Höhe gemäß der Preisvereinba-

rung.

!Ä6SIiL-.. .{]
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Die Kammer hat die Beklagte durch Urkunden-Anerkenntnis-Vorbehaltsurteil vom
19.05.2004 unter Vorbehalt ihrer Rechte im Nachverfahren verurteilt, an die Klägerin €

f nebst Zinsen zuzahlen.

Die Klägerin macht die beiden Kürzungen der Beklagten aus den Rechnungen für Juni
und Juli 2002 geltend.

Die Klägerin bestreitet eine marktbeherrschende Stellung.

Sie trägt vor, dass selbst ein höherer Strompreis als bei ihren Konzernschwestern keine
spürbare Beeinträchtigung der Beklagten darstelle, weil der Anteil der Stromkosten an
den operativen Kosten der Beklagten nach deren eigenem Vorbringen nur 15 %obetrage.

Sie rechne jede an ihre Konzernschwestern abgegebene Kilowattstunde Bahnstrom ab.
Grundlage hierftlr seien gemessene Werte sowie präzise und nachprüfbare Verkehrsda-
ten, wie zum Beispiel zurückgelegte Entfernungen und die Lasttonnenkilometerzahlen.

Im Gegen satz ntr Beklagten habe sie ihrer Konzernschwester, der Railion Deutschland
AG, einen Gesamtpreis nach dem Leistungs- und Arbeitspreismodell in Rechnung ge-
stellt- Dieser habe im Juni 2002 6,4 Ctlkwh und im Juli 6,828 Ctlkwh beftagen (Seiten
7-16 des Schriftsatzes vom 07.02.2005; Bl. 277-2g6d.A.).

Diese Preise seien mit den der Beklagten tatsächlich in Rechnung gestellten preisen von
7,152 Ct/kWh bzttr- 7,160 Ctlkwh zu vergleichen, weil die Beklagte ftir zurück gespeiste
Energie einen ctlkwh erhalten habe. Danach ergebe sich eine Differenz von 7,05 yobe-

zogen auf das Jafu2002 bzw. von 10,5 yound 4,6 Yobezogenauf die Monate Juni und
Juli2002.

Dieser Preisunterschied sei gerechtfertigt, weil die Railion Deutschland AG wesentlich
mehr Energie abgenommen habe als die Beklagte. Die abgenommene Strommenge stelle
einen sachlich gerechtfertigten Grund dar, Stromabnehmer unterschiedlich zu behandeln.
Im gesamten Energiesektor sei es anerkannt, dass die Strompreise von der abgenommene
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' Strommenge und der Jahresdauer abhängen würden (Preisbildungsmethodik). Je höher

die abgenommene Strommenge und die Jahresdauer seien, desto niedriger sei der Strom-

. preispro KWh. Bezogen auf das Abnahmeverhalten der Beklagten und der Railion
Deutschland AG würde die Abweichung 40 % betragen, wenn man nur die Nutzungsent-
gelte betrachten würde. Insoweit verweist die Klägerin auf eine Auswertung der Entgelte
von 826 Netzbetreibern. Dem gegenüber betrage der Preisunterschied zwischen den von
ihr in Rechnung gestellten Preisen nur rund 7 Vo. ZurBesüitigung der Rechtfertigung der
Preisunterschiede legt die Klägerin einen Bericht von PwC vom26.ll.2003,auf den in
Bl. 310-320 d.A. verwiesen wird. vor.

Außerdem übersteige der von ihr ermittelte Preisunterschied von jährlich7,05 vo nicht
die Erheblichkeitsschwelle. Denn sowohl bei $ 19 GWB als auch bei g 20 Abs. I GWB
sei das geforderte Entgelt erst dann diskriminierend oder missbräuchlich, wenn der wett-
bewerbsanaloge Preis erheblich überschritten werde. Eine solche Erheblichkeitsschwelle
werde erst dann überschritten, wenn der Preisabstand mehr als l0 o/obetage.

Die Klägerin ist der AnsichL dass weder das AEG noch die EIBV auf die Lieferung von
Bahnstrom Anwendung finden könne, weil StromlEnergie keine Infrastruktur sei und
AEG und EIBV nur den diskriminierungsfrei en Zugangzur Eisenbahninfrastruktur rege-
le. Außerdem streiten die Parteien nicht um die Nutzung der Infrastruktur für die Herstel-
lung und die Lieferung von Strom, sondern um die Lieferung von Bahnstrom.

Die Klägerin beantragt,

das urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 19.05 .2004 mit
der Maßgabe ftir vorbehaltlos zu erklären, dass die Beklagte verur-
teilt wir4 an sie € lI nebst Zinsen in Höhe von 3 Frozent-
punkten über dem jeweiligen Zinssatz der EZB aus €Tseit
16.08.2002 und aus €lf seit 27.0g.2002 ntzahlen.

Die Beklagte beantragt,

das urkunden-Anerkenntnis-vorbehaltsurteil vom I 9.05.2004 auf-
zuheben und die Klage abzuweisen.

Die Beklagte trägt vor, dass die Preisvereinbarung nach $$ 20, 19 Abs.l und 4 Nr. I und
2 GWB i.V.m. g 134 BGB unwirksam sei.
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Der Anteil der Stromkosten an ihren operativen Kosten betrage ca.15 oÄ.Einangemesse-

ner und marktgerechter Strompreis sei deshalb von ausschlaggebender Bedeutung im

Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern.

Die Klägerin würde den Bahnstrom an konzernabhängige Unternehmen fi.ir nrx 5,2

Ctlkwh liefem. Insoweit sei zu berücksichtigen, dass die Klägerin den Stromverbrauch

ihrer Konzernschwestern teilweise nicht exakt über Verbrauchserfassungsgeräte ermitte-

le, sondern den Verbrauch insoweit pauschal abrechne.

Die Klägerin nutze deshalb ihre marktbeherrschende Stellung aus, indem sie von ihr ein

um 30 oÄ höheres Entgelt fordere als von ihren Konzernschwestern. Dadurch behindere

die Klägerin sie auch in unbilligere Weise und beeinträchtige sie ohne sachlich gerecht-

fertigten Grund.

Bei der Berechnung der Klägerin sei unberücksichtigt geblieben, dass nicht jede tatsäch-

lich verbrauchte Kilowattstunde abgerechnet worden sei. Außerdem sei nicht berücksich-

tigt dass die Railion Deutschland AG den rückgespeisten Strom, dessen Anteil immerhin

8 oÄbetragen habe, habe verbrauchen können, ohne ihn ntbezahlen. Zwar habe auch sie

den rückgespeisten Strom verbrauchen können. Sie habe ihn aber bezahlen müssen.

Wegen des weiteren Vortrags der Parteien wird auf die zwischen ihnen gewechselten

Schrifuatze nebst Anlagen verwiesen

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die Klage ist unbegründet.

Der Klägerin steht kein Anspruch auf Restzahlung in Höhe von € - aus $ 433

Abs. 2 BGB aufgrund der am 23.11.2000/0103.2001 und 25.06.2001 abgeschlossenen
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Verträge für die Lieferung von 16,7 Hz-Bahnstrom für dieZeitvon Juni bis Juli 2002 aus

den Rechnungen vom29.07.2002 (Bl. 38 d.A.) und 08.08.2002 (Bl. 39 d.A.) zu, weil die

zwischen den Parteien getroffene Preisvereinbarung über 7,257 CtlkWh nach $ 20 Abs. I

i.V.m. $ 134 BGB nichtig ist.

Sowohl $ 19 Abs. 4 Nr. I GWB (Langen/Bunte $ 19 GWB R. l8l) als auch $ 20 Abs. I

GWB (Langen/Bunte $ 20 GWB R. 207) sind Verbotsgesetze im Sinne von $ 134 BGB.

Da es vorliegend um eine kartellrechtlichen Preisverstoß geht, führt eine Nichtigkeit des

vereinbarten Preises nicht zur Unwirksamkeit des gesar4ten Sffomlieferungsvertrags.

Vielmehr bleibt der Vertrag mit dem zulZissigen Preis aufrechterhalten bzw. nur die

Preisvereinbarung ist insgesamt nichtig (Immenga/Iv1estmäcker/Jv1örschel $ 19 GWB R.

248).

Bei der Klägerin handelt es sich um ein marktbeherrschendes Unternehmen i.S.v. $ l9

Abs. 2 Nr. 1 GWB. Insoweit ist auf den Markt in der Bundesrepublik Deutschland für die

Lieferung von 16,7 Hz-Bahnstrom in dem Zeitraum Juni/Juli2002 abzustellen. Denn

Abnehmer von 16,7 Hz-Bahnstrom zum Betrieb von Eisenbahnen haben keine Möglich-

keit den Strom von dritter Seite nrbeziehen (funktionelle Austauschbarkeit).

Hinsichtlich des räumlich reievanten Markts ist vom gesamten Gebiet der Bundesrepu-

blik Deutschland als Regelfall auszugehen.

Die Klägerin, die Bahnstrom anbiete! war im Juni/Juli 2002 unstreitig auf diesem Markt

ohne wettbewerber ($ 19 Abs. 3 Nr. I GwB) und damit marktbeherrschend.

Danach kommt eine Unwirksamkeit der Preisvereinbarung der Parteien nach $ 20 Abs. I

GWB in Betracht, weil es sich bei der Beklagten um ein Unternehmen in einem Ge-

schäfuverkehr handelt, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglich ist, und

die Klägerin die Beklagte gegenüber anderen gleichartigen Unternehmen unmittelbar

ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich behandelte.

, s#,.{f,i't. .,


